
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Änderung der Anlage zur Satzung der Stadt Bocholt über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 
(Grundschulen) vom 23.03.2006 in der Fassung der Änderung vom 26.03.2025 
 

Anlage 
 

zur Satzung der Stadt Bocholt über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
„Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ (Grundschulen) 

 
Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule gem. § 4 Abs. 1 
dieser Satzung werden nach folgender Staffelung erhoben: 
 

Tabelle über die Höhe der Elternbeiträge: 
 

ab dem 01.08.2026 
 

Jahreseinkommen 
monatlicher 
Elternbeitrag 

 bis 37.000 Euro  0 Euro 

 37.001 – 46.000 Euro  42 Euro 

 46.001 – 61.000 Euro  69 Euro 

 61.001 – 76.000 Euro  108 Euro 

 76.001 – 91.000 Euro  142 Euro 

91.001 – 106.000 Euro  187 Euro 

106.001 – 120.000 Euro  226 Euro 

 über 120.000 Euro  242 Euro 

 
Bocholt, 02.04.2026 Christian Mangen 

Bürgermeister 
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